
12/sN, 25=1/I1E 
PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

A. Z.: R-686/R 

Betreff: 

Zum Schreiben vom ........................ .. 

A. Z.: ........................................... . 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Versicherungsauf­
sichtsgesetz und das Körper­
schaftsteuergesetz geändert 
werden. 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Wien, am ... 2.3..- ... Juni .. :1.98.6 .... 

! ;., .. --:---------~~ ______ .~_: -6~;·~~8t 
I 

Datum: 25. JUNI1986 

I Vertsilt.;19If- P~_-dt 1 
~ ,Ir ~ td-CUf:l 

Die Präsidentenkonferenz übermittelt in der Anlage 25 Exemplare 
ihrer Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den 

25 Beilagen 
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PKÄSIDENTENKONFERENZ \BSCHRIFT 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 
Wien, am .......... ~.9.~.~.~J.~.?~ ........ . 
Wien 1., Löwelstraße 12. Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 630741. 63 77 31, Fernschreiber 13/5451 

G '7 r ,:' 5"'6/"';' ~ • LJ • " .:.1.- 0 ..1. \. 

z.Schr.v. ~ l5.5.l9fJG 
Zl.~ 90 0113/9-V/12/D6 

An das 
Bun6esministerium f~r Finanzen 

Johannesgasse 14 
Postfach 2 
1015 vIien 

Betreff ~ Ent\'lUrf eines lJun0.esgeset~~es, 
mit dem Qas Versicherungsauf­
sichtsaesetz und das K~rner­
schaft;teuergesetz ge~nd~rt 
werden. 

nie Pr~sic1entenJ(onferenz der Lan(~v7irtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium f~r Finanzen 

zu dem im Betreff genannten Entwurf folgende Stellungnahme 

bekanntzugeben~ 

11. Allgemeines 

Der vorliegende En·t~'lurf spiegelt in einer Reihe von hestim­

mungen deutlich dirigistische und zentralistische Tendenzen 

vJ1der. die von der Präsidentenkonferenz der Landwirt­

schaftskammern nachdr~cklich abgelehnt ·~·,erden. Dies betrifft 

insbesondere die vorgesehene Einschränkung der Autonomie 

der Versicherungsun·cernehmen. z. b. öurch die Einf~hrung 

eines r:egierungs;;:ommiss~rs, Gie }~\estellung und Abberufung 

des Treuhänders f~r den Deckungsstock und sonstige Verwal­

tungsmaßnahmen. eie vorliegende Novelle w~rde eine Auswei­

tung der Bürokratie une}. verwal tungsmäßige Ersch",ernisse 

nach sich ziehen, die von den Versicherern und damit letzt­

lich aus den Prämien der Versicher'cen bezahlt vlerden m~ßten. 
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vJeitere grundsätzliche :':eaenken gegen 6.en vorliegenden 

Ent~mrf richten sich gegen die vorgesehene Pixierung der 

Kapitalausstattung. ~~hrend es noch vor wenigen Jahren 

möglich \var, mit delii al~tienrechtlichen hindstkani tal von 

1 i:üo f:':' ein Versichernn9sunternehmen zn gründen, würden 

nach dem Novellierungsvorschlag 15G ::io E, bei reiner Sach­

versicherung 100 fuio [ an tiindestka?italausstattung ben~tigt 

werden. Die Hindun9 eines Hindes·tka!)i tals an den Geschäfts­

umfang nach dem Vorbild. vergleichbarer EG-LJormen erscheint 

sinnvoll und den Rrfordernissen der ~raX1S entsprechend. 

Nir.h-c. akzeptiert \.1erC'.en kann jedoch 0.ie im EntlilUrf gefor­

derte absolute NinDes·cgrenze. Gie von einigen, jahrzehnte­

lang in Österreich tä·tigen Unterneh?üen nur sch\'ler oder 

gar nicht erreicht werden könnte. Collten diese Unterneh­

mungen gezwungen v;erden, ihren Bes>cand auf andere Versiche­

rungen zu übertragen, w~rde dies eine weitere Verstärkung 

von branchenfremden Einflüssen beeeuten und die Dominanz 

auslänG.ischen Kapitals verstär].:en. Die Bestimmungen über 

die absolute Mindestka?italausstattung richtet sich daher 

in erster Linie gegen die Landesgesellschaften und wider­

sprechen daher dem in Österreich bew~hrten föderativen 

Aufbau 6er Vertragsversicherung. 

B. Zu einzelnen Besti~~ungen 

~~u P.rtikel I 

Zu Z 31 (§ 22) ~ 

Die Hestimmung des Abs 1, vlonach ;;;:iin:.::tig der 'l'reuhäneer 

und sein Stellvertre·ter an die ;;:eisungen der Versicherungs­

aufsi..:htsbehörde gebunc,:en sein sollen" stößt auf schwere 

Bedenken. Da weder ('er Treuhänder noch sein E3tellvertreter 

Organe 6er Versicherungsaufsichtsbeh~r~e, sondern lediglich 

Geren Sachwalter sind, erscheint die vorgesehene Befugnis 

der Behörde, weisungen an die genannten Personen zu ertei­

len, sachlich nicht gerechtfertigt. Der Treuhänder kann 
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auch nicht dem in der I(WG-Novelle vorgesehenen Staatskom­

missär gleichgesetzt \oJerden, da dieser Vertreter des Bun­

desministers f~r ~inanzen ist. 

Während die Bestellung des Treuhänders bisher dem Unterneh­

men mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde oblag, soll nunmehr 

der Treuhänder (Stellvertreter) von der Versicherungsauf­

sich"tsbehörde bestellt Herden, wobei oen betroffenen Unter­

nehmen lediglich ein Anhörungsrecht eingeräumt werden soll. 

Damit v"lÜrde dem Versicherungsunternehmen jede l-iöglichkeit 

genoriunen, die Bestellung einer nicht entsprechend qualifi­

zierten Person zu verhindern. 

Einer näheren Regelung bed~rfte ferner die Normierung der 

Gr~nc1e f~r die Abberufung des 'l'reuhän("1ers bZ\;1. seines 

Stellvertreters. Mangels diesbez~glicher Regelungen im 

Entvrurf könnte die versicherungsaufsichtsbehörde bei einer 

Abberufung nach freiem Ermessen vorgehen, was nicht nur 

aus der Sicht der Unternehmen, sondern auch verfassungs­

rechtlich bedenklich erscheint. 

Die Präsidentenkonferenz beantragt daher, den betroffenen 

versicherungsunternehmen bei der Bestellung und Abberufung 

des Treuhänders bzw. seines stellvertrers sowie bei der 

Beluessung seiner Vergütung Parteisteilung einzuräumen. 

Zu Z ~2 (§ 73 a)~ 

Ahs 2 sieht vor, daß der Risikor~cklage jährlich nur 0,4 % 

der um die R~ckversicherungsabgabe verminderten abgegrenzten 

Prämien des inländischen Geschäftes zllgef~hrt werden können, 

wobei die Rücklage ( % dieser Prämien nicht übersteigen 

darf. Die steuerbeg~nstigt gebildete Risikorücklage soll 

die bildung der in § 73 b vorgeschriebenen Eigenmittelaus­

stattung unterstützen. Da der vorgeschriebene Satz von 

0,4 % jedoch nicht ausreicht, den gevrunschten Anteil der 

Risikorücklage an den Eigenmitteln zu erreichen, wird eine 
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Erh~hung der Zuf~hrungsm~glichktit auf 0,8 % verlangt. 

wihrend bei den Kreditinstituten die Eaftr~cklage, die prak­

tisch der Risikor~cklage entspricht, nach dem Entwurf der 

K;'iG-F!ovelle bis 500 ;<::i.o [j zur Gänze un6 dar~ber hinaus 

zu einelfi Drittel bei der Einhei tS\,icrtermi ttlung eir.e 

Schuldpost bildet q iS'1: dies bei der :üsikor~cklage nicht 

vorgesehen. 

Die Prisieentenkonferenz beantragt daher eine gleichartige 

Regelung f~r die Versicherungswirtschaft, weil kein Grund 

ersichtlich ist, die steuerlich beg~nstige Eigenkapitalbil­

dung in den Bereichen IZredit- und Versicherungs\'Tirtschaft 

unterschiedlich zu behandeln. 

Zu Z 42 (§ 73 b): 

Die firäsidentenkonferenz anerkennt grundsätzlich die not­

wendigkeit einer ausreichenden Eigenka?italausstattung 

der in Österreich tätigen Versicherungsunternehmen. Aus 

den im allgemeinen rl'ei1 dieser Stellungnahme genannten 

Gründen wird jedoch gefordert, von einer absoluten, noch 

dazu stark ~berh~hten, Mindestgrenze der Kapitalausstattung 

Abstand zu nehmen und das Nindestkapital lediglich an eine 

Relation zum Primienvolumen zu binden. 

Weiters fällt auf, daß die dem Versicherungsverein eigen­

t~mliche Bei tragsr~ckerstattung an die 'l'li tglieder, soweit 

sie noch nicht beschlossene Gewinnvervlendung darstellt q 

Z"1Tar handelsrechtlich c.urchaus als Eigenkapital betrachtet 

werc~el1 kann, im Rahmen der Berechnungen des VAG 19136 jedoch 

nicht ber~cksichtigt werden soll. Diese eklatante Benach­

teiligung der Versicherungsvereine m~ßte beseitigt werden, 

zumal eine entsprechende Regelung auch bei der Lebens-

und ~rankenversicherung vorgesehen ist. 
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Die im Entwurf vorgesehenen Übergangsfristen von fünf bzw. 

sieben Jahren bezüglich Erreichung der I:.indestkapitalaus­

stattung erscheinen vleitaus zu Jmrz. In Entsprechung zum 

KvJG ,,"lira eine Übergangsfrist von 10 Jahren gefordert. 

Im Zusammenhang mi,t e.en Bestimmungen über die I1indestkapi­

talauss·tattung soll'te ein Gleichklang mit der K~JG-Novelle 

hinsichtlich des Partizipationskapitals und Ergänzungskapi­

tals hergestellt werden. Der Innenfinanzierung der Versiche­

rungsunternehmen sind marktmäßig Grenzen gesetzt, so daß 

auf geeignete Instrumente der Außenfinanzierung gegriffen 

werden muß, um den höheren Eigenmittelerfordernissen zu 

entsprechen. Den :Uanken wird hiezn die lViöglichl(eit einge­

räumt, Partizipationskapital und Ergänzungskapital zu bege­

ben. Diese I'löglichl~eit sollte - einem dringenden Hunsch 

der Versicherungswirtschaft entsprechend - auch den Versi­

cherungsunternehmen • uno. zwar sO\v-ohl den Versicherungs­

vereinen auf Gegenseitigkeit wie auch den Aktiengesell­

schaf,ten eröffnet "·lerden. 

Zu Z 62 (~ 81 Abs 5) und Z 63 (S 81 a)~ v H 

Nach den Bestimmungen des Ent'lmrfes hat der Abschlußprüfer 

bestimmte r.ratsachenfeststellungen une. Beurteilungen der 

Versicherungsaufsichtsbehörde mitzuteilen. Die Präsidenten­

konferenz tritt dafür ein, eine gleichzeitige Berichts­

pflicht an den Vorstand und den Aufsichtsrat vorzusehen. 

Zu Z 71 (§ 101): 

Der Versicherungsaufsichtsbehörde 5011 nach Abs 3 künftig 

die Höglichkeit eingeräumt werden, zur Überwachung der 

Geschäftsgebarung Prüforgane zu bestellen, die nicht der 

Versicherungsaufsich,tsbehörde angehören. Eine derartige 

Ausgliederung behördlicher Aufgaben an nicht behördliche 

Institutionen erscheint bedenklich. Sollte an dieser Be­

stimmung festgehalten vierden, müßte jedenfalls dem betrof-
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fenen Unternehmen bei der Bestellung und P.bberufung derarti­

ger Pr~forgane und der Festsetzung ihrer Kosten ParteisteI­

lung einger~umt werden. 

Zu Z 77 (§ 105) ~ 

Ein Teilnahmerech'c von i::Iehördenvertretern an Aufsichtsrats­

si-tzungen erscheint vleder notwenC'ig noch w~nschenswert 

und sollte daher gestrichen werden. 

Zu Z 78 (§ 106): 

Hinsichtlich der hes'tellung bz'w. Abberufung des negierungs­

kommiss~rs, insbesondere aber bei der Bemessung seiner 

Verg~tung, m~ßte dem Versicherungsunternehmen ParteisteIlung 

einger~umt werden. 

Aufgrund der vor allem im allgemeinen ~l'eil dieser Stellung­

nahme aufgezeigten prinzipiellen bedenken spricht sich 

die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern gegen 

den Ent't'JUrf in der vorliegenden Fassung aus. 

Das Pr~sidium des Nationalrates wird von dieser Stellungnahme 

durch Übersendung von 25 Exemplaren in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident~ 
gez. Ins. Derfler 

Der Generalsekretär: 
gez. Or. Korbl 
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